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Der Bebauungsplan wurde 

Aufgestellt: Berlin, den 29.6.2000 

in der Zeit vom  24.7.00 bis einschließlich 24.8.00 öffentlich ausgelegt .
Die Bezirksverordnetenversammlung hat den Bebauungsplan am 16.5.01 beschlossen.
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1. Die Fläche zum Anpflanzen ist dicht mit Bäumen und Sträuchern zu be- 
pflanzen. Die Bepflanzungen sind zu erhalten. Es sind mindestens 25 
Bäume und mindestens 650 Sträucher zu pflanzen. Die Verpflichtung zum 
Anpflanzen gilt nicht für Wege und Zufahrten.

2.

Textliche Festsetzungen

In den allgemeinen Wohngebieten ist eine Befestigung von Wegen, Zu- 
fahrten und Stellplätzen nur in wasser- und luftdurchlässigem Aufbau her- 
zustellen. Auch Wasser- und Luftdurchlässigkeit wesentlich mindernde 
Befestigungen wie Betonunterbau, Fugenverguß, Asphaltierungen und 
Betonierungen sind unzulässig. 

Im allgemeinen Wohngebiet mit der Bezeichnung WA 4 sind Dachflächen 
zu begrünen. Dies gilt nicht für technische Einrichtungen und für Beleuch- 
tungsflächen.

Die Einteilung der Straßenverkehrsfläche ist nicht Gegenstand der Fest- 
setzung.

Auf der Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick- 
lung von Boden, Natur und Landschaft ist ein naturnahes Kleingewässer 
mit einer Wasserfläche von mindestens 150 m2 anzulegen und zu 
erhalten.

Die Flächen mit den Bezeichnungen ABCDEFA  und GHIJKG sind mit 
einem Leitungsrecht zugunsten der zuständigen Unternehmensträger zu 
belasten.
Anpflanzungen dürfen nur flachwurzelnd sein, sonstige Befestigungen 
müssen leicht zu beseitigen sein.
Auf der Fläche mit der Bezeichnung ABCDEFA sind Stellplätze und Zu- 
fahrten nicht zulässig.

3.

4.

5.

6.

7.

Im allgemeinen Wohngebiet mit der Bezeichnung WA 4 sind mindestens 
fünf hochwachsende, großkronige Laubbäume zu pflanzen und zu 
erhalten.
Bei der Ermittlung der im allgemeinen Wohngebiet WA 4 zu pflanzenden 
Bäume sind die innerhalb der Fläche zum Anpflanzen zu pflanzenden 
Bäume nicht anzurechnen.

Stadtplanungsamt

Stv. AmtsleiterStv. Amtsleiter

Zu diesem Bebauungsplan gehört das Deckblatt vom 19.11.03 
 (in diese Abzeichnung eingearbeitet)

Bezirksstadtrat

Berlin, den 17.5.01

Bezirksamt Lichtenberg-Hohenschönhausen von Berlin

Amtsleiter

Bezirksamt Lichtenberg

Bezirksamt Hohenschönhausen von Berlin

Vermessungsamt

Die Bezirksverordnetenversammlung hat den Bebauungsplan mit Deckblatt vom 19.11.03 am 18.2.04 beschlossen.

Abt. Stadtentwicklung / Umwelt / Bauwesen

Abt. Stadtentwicklung / Umwelt / Bauwesen
Stadtplanungsamt

des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs durch Verordnung vom heutigen Tage festgesetzt worden

Bezirksamt Lichtenberg von Berlin

Der Bebauungsplan ist auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs in Verbindung mit § 6 Abs. 5 Satz 1

Berlin, den 7.7.04

H o r n i c k e l H o r t h

G ü t t l e r - L i n d e m a n n

C h r i s t i n a   E m m r i c h

Hinweise:

Bei der Anwendung der textlichen Festsetzungen Nr. 1, 2 und 4 wird die 
Verwendung von Arten der beigefügten Pflanzliste empfohlen.

Die vorhandenen baulichen Anlagen auf dem Flurstück 154 sind Be- 
standteile eines Denkmalbereichs (Ensemble) im Sinne des § 2 Abs. 3 
des Denkmalschutzgesetzes Berlin (DSchG Bln) vom 24. April 1995 , 
geändert durch Art. II Nr. 1 u. 2 d. Ges. v. 4. Juli 1997 u. Art. IV d. Ges. 
v. 17. Mai1999 in Verbindung mit der Denkmalliste nach § 4 DSchG Bln.

GR

N.D.

K.  L o m p s c h e r

Die Verordnung ist am 5.8.04 im Gesetz- und Verordnungsblatt Berlin auf S. 302 verkündet worden

B e r n i n g - C z i s z k u s
Abzeichnung

Abteilung Stadtentwicklung, Bauen, Umwelt und Verkehr 
Amt für Planen und Vermessen 
Fachbereich Vermessung

Hiermit wird beglaubigt, dass der Inhalt dieser 
Abzeichnung mit dem Inhalt der Urschrift des 
Bebauungsplanes vom 29.06.2000, einschließlich 
der Änderungen vom 23.03.2001, übereinstimmt.

Berlin, den


